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Verordnung 
zur Verleihung der Rechte einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts an die 
"Union progressiver Juden in Deutschland" 

mit Sitz in Bielefeld 
Vom 29. September 2015 

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftssta
tusgesetzes vom 16. September 2014 (GV NRW S. 604) 
verordnet die Landesregierung nach Anhörung des zu
ständigen Ausschusses des Landtags: 

§ 1 
Der "Union progressiver Juden in Deutschland" mit Sitz 
in Bielefeld werden die Rechte einer Körperschaft des öf
fentlichen Rechts verliehen. 

§2 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 29. September 2015 
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Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

- GV. NRW 2015 S. 683 

Achtes Gesetz 
zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Vom 1. Oktober 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Achtes Gesetz 
zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Artikel 1 
Das Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 28. Februar 2003 
(GV NRW S. 93), das zuletzt durch Gesetz vom 18. De
zember 2014 (GV NRW S. 922) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

l. § 3 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Bei Gemeinden, auf deren Gebiet eine Aufnahme
einrichtung des Landes betrieben wird, vermindert 
sich ab deren Inbetriebnahme die Zahl der zuzuwei
senden Asylbewerberinnen und Asylbewerber um die 
Anzahl der dort vorgesehenen Aufnahmeplätze. Bei 
Gemeinden, die eine Einrichtung des Landes mit 
Erstaufnahmebearbeitung betreiben, vermindert sich 
ab deren Inbetriebnahme die Zahl der zuzuweisenden 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber um 130 Pro
zent der Anzahl der dort im Rahmen der Erstauf
nahme vorgesehenen Aufnahmeplätze. Wird der Be
trieb einer Einrichtung im Sinne der Sätze 1 und 2 
beendet, vermindert sich die Zahl der zuzuweisenden 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber: 

l. im ersten Monat um 80 Prozent der während des 
Betriebs angerechneten Aufnahmeplätze, 

2. im zweiten Monat um 60 Prozent der während des 
Betriebs angerechneten Aufnahmeplätze, 

3. im dritten Monat um 40 Prozent der während des 
Betriebs angerechneten Aufnahmeplätze und 

4. im vierten Monat um 20 Prozent der während des 
Betriebs angerechneten Aufnahmeplätze. 

Wird eine Aufnahmeeinrichtung des Landes kürzer 
als vier Monate betrieben, erfolgt die Anrechnung 
nach Betriebsende maximal für diesen Zeitraum." 

2. § 4 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 4 

Pauschalierte Landeszuweisung 

(1) Für die Aufnahme und Unterbringung nach § 1 
sowie für die Versorgung der ausländischen Flücht
linge im Sinne des § 2 stellt das Land den Gemeinden 
ab dem Jahr 2016 jährlich Finanzmittel in Höhe von 
1,372713 Milliarden Euro zur Verfügung, soweit nicht 
eine Anpassung nach Absatz 2 erfolgt. Von den zur 
Verfügung gestellten Mitteln sind 3,83 Prozent aus
schließlich für die soziale Betreuung zu verwenden. 
Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend 
dem Zuweisungsschlüssel in § 3 Absatz 1 verteilt. Der 
Betrag nach Satz 1 wird zum l. März, l. Juni, l. Sep
tember und l. Dezember mit jeweils einem Viertel 
durch die Bezirksregierungen ausgezahlt. 

(2) In jedem Jahr wird für den l. Januar des Folgejah
res eine Prognose des Bestandes der nach § 3 Absatz 3 
Satz 1 anrechenbaren ausländischen Flüchtlinge auf
gestellt. Soweit dieser Prognosewert von dem Wert ab
weicht, der sich für den Bestand zum l. Januar des je
weiligen Vorjahres auf der Grundlage der in Absatz 3 
vorgesehenen Basisdatenerhebung ergibt, wird der 
Betrag nach Absatz 1 Satz 1 entsprechend dem Pro
zentsatz der Veränderung für das jeweilige Jahr ange
passt, wobei der so errechnete Betrag auf volle Tau
send Euro mathematisch auf- oder abgerundet wird. 

(3) Jeweils zum l. Januar eines Jahres wird eine Erhe
bung des Bestandes der nach § 3 Absatz 3 Satz 1 an
rechenbaren ausländischen Flüchtlinge durchgeführt 
(Basisdatenerhebung). Die oberste Landesbehörde 
veröffentlicht die Ergebnisse der Basisdatenerhebung 
(Bestandszahl) im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen. Soweit die Bestandszahl vom 
Prognosewert nach Absatz 2 Satz 1 abweicht, wird 
der Betrag nach Absatz 1 Satz 1 entsprechend dem 
Prozentsatz der Veränderung neu berechnet, wobei der 
so errechnete Betrag auf volle Tausend Euro mathe
matisch auf- oder abgerundet wird. Dieser Abwei
chungsbetrag wird zum l. März des Folgejahres mit 
der Auszahlung nach Absatz 1 Satz 4 verrechnet. 

(4) Für das Jahr 2015 stellt das Land den Kommunen 
432.198.300 Euro zur Verfügung. Absatz 1 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend." 

3. § 4 a wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 1 Buchstabe a werden die Wörter "vom 
30. Juni 1993 (BGBL I S. 107)" durch die Wörter 
"in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Au
gust 1997 (BGBL I S. 2022) " ersetzt. 

b. In Absatz 4 werden die Wörter "Neufestsetzung 
der Beträge nach § 3 Abs . 3 AsylbLG" durch die 
Wörter "Fortschreibung der Beträge nach § 3 Ab
satz 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes " ersetzt. 

4. § 4 b wird aufgehoben. 

5. § 4 c wird § 4 b und Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) § 4 bleibt unberührt ." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den l. Oktober 2015 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 
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Der Finanzminister 

Dr. Norbert Wal t e r - Bor ja n s 

Für den Minister 
für Inneres und Kommunales 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c hat y 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Rainer S c h m e I t z er 

- GV NRW. 2015 S. 683 

Satzung der NRW.BANK 

Vom 24. September 2015 

Die Gewährträgerversammlung der NRW.BANK hat am 
24. September 2015 gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 Buch
stabe a des Gesetzes über die NRW.BANK vom 16. März 
2004 (GV NRW. S. 126), das zuletzt durch Art. 1 ÄndG 
vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. S . 636) geändert wor
den ist, folgende Fassung der Satzung der NRW.BANK 
beschlossen: 

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz 

(1) Die NRW.BANK ist ein Kreditinstitut in der Rechts
form einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie besitzt 
Rechtsfähigkeit kraft Gesetzes. 

(2) Die NRW.BANK hat ihren Sitz in Düsseldorf und 
Münster. Sie kann Niederlassungen errichten. 

(3) Die NRW.BANK führt ein Siegel mit den Worten in 
der Inschrift "NRW.BANK Düsseldorf/Münster'.' 

§ 2 
Gewährträger, Haftung 

(1) Gewährträger der NRW.BANK ist das Land Nord
rhein-Westfalen. 

(2) Der Gewährträger stellt sicher, dass die NRW.BANK 
ihre Aufgaben erfüllen kann (Anstaltslast). 

(3) Der Gewährträger haftet für die Verbindlichkeiten 
der ~RW.BANK, wenn eine Befriedigung aus dem 
Vermogen der NRW.BANK nicht zu erlangen ist. Der 
Gewährträger haftet unmittelbar für die von der Bank 
aufgenommenen Darlehen und begebenen Schuldver
schreibun~en, die als Festgeschäfte ausgestalteten Ter
mmgeschafte, dIe Rechte aus Optionen und andere Kre
dite an die NRW.BANK sowie für Kredite, soweit sie von 
der Bank ausdrücklich gewährleistet werden. 

§3 
Eigenkapital 

(1) Die NRW.BANK ist mit einem Stammkapital von 17 
Mllharden Euro ausgestattet. Am Stammkapital ist aus
schheßhch der Gewährträger beteiligt. 

(2) Die NRW.BANK kann juristische Personen des öf
fentlichen Rechts als Gewährträger unter Beteiligung am 
StammkapItal - auch länderübergreifend - aufnehmen. 
Die Beteiligungen der nordrhein-westfälischen Gewähr
träger am Stammkapital müssen insgesamt mindestens 
51 Prozent betragen. 

(3) Stammkapital und Rücklagen bilden das Eigenkapi
tal der NRW.BANK. 

(4) Das Eigenkapital ist unbefristet und darf außer im 
Fall der Liquidation der NRW.BANK oder außer im Fall 
der Verlustverrechnung nur nach vorheriger Erlaubnis 
der für Bankenaufsicht zuständigen Behörde zurückge
zahlt oder in anderer Weise verringert werden. Ein im 
Fall der Liquidation entstehender Eigenkapitalrückge
wahranspruch des. Gewährträgers steht im Rang hinter 
samthchen Anspruchen aller gegenwärtigen und zukünf
tigen Gläubiger. 

(5) Zuschüsse darf die NRW.BANK nur gewähren soweit 
ihr die dafür erforderlichen Mittel vom Gewährträger er
stattet werden. 

§4 
Ausgeschiedene Gewährträger 

Ausgeschiedene Gewährträger haften für Verbindlichkei
ten der NRW.BANK fort, die im Zeitpunkt des Wirksam
werdens ihres Ausscheidens begründet waren. Die Ver
pflichtungen aus § 11 des Gesetzes zur Errichtung der 
Landesbank Nordrhein-Westfalen und zur Umwandlung 
der Westdeutschen Landesbank Girozentrale vom 2. Juli 
2002 (GV NRW. S. 284) bestehen für einen ausgeschiede
nen Gewährträger fort. 

§ 5 
Förderauftrag, Geschäfte 

(1) Die NRW.BANK hat den staatlichen Auftrag, das 
Land und seme kommunalen Körperschaften bei der Er
füllung ihrer öffentlichen Aufgaben, insbesondere in den 
Bereichen der Struktur-, Wirtschafts-, Sozial- und Wohn
raumpolitik, zu unterstützen und dabei Fördermaßnah
men im Einklang mit den Beihilfevorschriften der Euro
päischen Gemeinschaft durchzuführen und zu verwalten. 
Hierbei orientiert sie sich am Prinzip der Nachhaltigkeit. 

(2) Zur Erfüllung ihres Auftrags wird die NRW.BANK in 
folgenden Förderbereichen tätig: 

a) Sicherung und Verbesserung der mittelständischen 
Struktur der Wirtschaft, insbesondere durch Finan
zierungen für Existenzgründungen und -festigungen, 

b) im Rahmen der staatlichen sozialen Wohnraumförde-
rung, 

c) Bereitstellung von Risikokapital, 

d) bauliche Entwicklung der Städte und Gemeinden, 

e) Infrastrukturmaßnahmen, 

f) Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft und im 
ländlichen Raum, 

g) Umweltschutzmaßnahmen, 

h) Technologie-/Innovationsmaßnahmen, 

i) Maßnahmen rein sozialer Art und 

j) Maßnahmen kultureller und wissenschaftlicher Art. 

Die Einzelheiten bezüglich der Aufgaben im Rahmen der 
staatlichen sozialen Wohnraumförderung gemäß Satz 1 
Buchstabe b sind im Gesetz zur Förderung und Nutzung 
von Wohnraum fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 
8. Dezember 2009 (GV NRW. S. 772), das zuletzt durch 
ArtIkel 1 des Gesetzes vom 10 . April 2014 (GV NRW. 
S. 269) geändert worden ist, und den förderrechtlichen 
Vorgaben des Land~s geregelt. Die Einzelheiten bezüg
hch der anderen Forderberelche ergeben sich aus den 
Förderrichtlinien. 

(3) Die NRW.BANK kann im Rahmen ihres Auftrags 
auch I)arlehen und andere Finanzierungsformen an Ge
bletskorperschaften und öffentlich-rechtliche Zweckver
b~nde gewähren und sich an Finanzierungen der Euro
pmschen InvestItlOnsbank, der Entwicklungsbank des 
Europarats oder vergleichbaren Finanzierungsinstituten 
von PrOjekten 1m Gememschaftsinteresse beteiligen. 

(4) Die NItW.BANK kann zur Erfüllung ihres Auftrags 
alle bankubhchen Fmanzierungsinstrumente einsetzen, 
msbesondere Darlehen und Kredite gewähren, Bürg
schaften und Gewährleistungen übernehmen sowie Be
teiligungen eingehen. Sie ist im Rahmen der ihr zugewie
senen Aufgaben berechtIgt, SIch an Unternehmen in der 
Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen 
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